
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

DR. MOSER & COLLEGEN STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH 
 

GESCHÄFTSFÜHRER                                                                                     HANDELSREGISTER  
 

M.Sc.agr. Anja Lehmann                                                                                   Göttingen Nr. HRB 1598 

Benjamin Dietrich                                                                                              SITZ DER GESELLSCHAFT (Postfach 200 236  37087 Göttingen) 

Dipl. Kfm. Carsten Isermann                                                                             An den Weiden 7  37081 Göttingen  Tel.: (0551) 900 02-0  Fax: (0551) 900 02-20  info@mosercollegen.de 

Dipl. Kfm. Marcus Kalinowski                                                                             
Dipl. Kfm. Carsten Mörlins                                                                                  
Dipl.-Ing. agr. Dr. Richard Moser                                                                        
 

www.mosercollegen.de 

Monatsinformation 
 

April 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage erhalten Sie die Steuerhinweise zum April 2021. 
 
Als neue Sekretariatskraft beschäftigen wir ab dem 01.04.2021  
Frau Nina Peters. Ebenfalls wird uns Herr Kai Cedric Müller als Steuerfachan-
gestellter ab dem 01.04.2021 in unserem Büro in Göttingen unterstützen. 
 
Stark betreffende Waldbesitzer können bis zum 30.10.2021 online einen Antrag 
stellen und die Bundeswaldprämie in Anspruch nehmen. In der Anlage erhalten 
Sie mehr Informationen zur Waldprämie. 
 
Der Beitragszuschuss zur Alterskasse ändert sich ab dem 01.04.2021. Nun kön-
nen mehr landwirtschaftliche Betriebe den Beitragszuschuss in Anspruch neh-
men. Lesen Sie mehr dazu in unserer Anlage. 
 
Wenn Dürre, Hitze, Hagel, Sturm oder heftiger Starkregen die Ernte zerstören, 
liegen häufig die Nerven blank. Das Thünen-Institut und die Universität Göttin-
gen möchten in einer deutschlandweiten Umfrage untersuchen, wie man finan-
zielle Schäden abmildern kann. Nehmen Sie direkt teil und öffnen Sie am PC den 
Online-Fragebogen mit www.umfrage-ernte-absichern.de . 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen  
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne. 
 
  Mit freundlichen Grüßen 

         Dr. Moser & Collegen 

Steuerberatungsgesellschaft mbH
  

…………………………………………. 

Anja Lehmann 

M.Sc.agr., Steuerberaterin 
…………………………………………. 

Benjamin Dietrich 

Steuerberater 
…………………………………………. 

Carsten Isermann 

Dipl.-Kfm., Steuerberater, LB 
…………………………………………. 

Marcus Kalinowski 

Dipl.-Kfm., Steuerberater 
…………………………………………. 

Carsten Mörlins 

Dipl.-Kfm., Steuerberater 
…………………………………………. 

Dr. Richard Moser 

Dipl.-Ing. agr., Steuerberater, vBP 
…………………………………………. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung April/Mai 2021 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.04.20211 10.05.20212 

Umsatzsteuer 12.04.20213 10.05.20214 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 15.04.2021 14.05.2021 

Scheck6 12.04.2021 10.05.2021 

Gewerbesteuer entfällt 17.05.2021 

Grundsteuer entfällt 17.05.2021 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 entfällt 20.05.2021 

Scheck6 entfällt 17.05.2021 

Sozialversicherung7 28.04.2021 27.05.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-

dige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene 

Kalenderjahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 

Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-

meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 

müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2021/22.02.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. 

Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 

die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 

die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

 

 

 

 



April 2021 – Monatsinformation 
 

3 

Allgemeine Informationen 

 

Veränderung des Beitragszuschusses zur Alters-
kasse ab dem 01.04.2021 

Die Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Alterskasse 
erhalten landwirtschaftliche Betriebe ab dem 
01.04.2021 nun auch mit höheren Jahreseinkünften. 
Um einen Zuschuss zu erhalten müssen die Jahres-
einkünfte geringer als 23.688 € bei Alleinstehenden 
bzw. 47.376 € bei Verheirateten sein. Diese Grenzen 
werden zukünftig jährlich an die Entwicklung des 
allgemeinen Durchschnittsentgeltes als Rechen-
größe in der gesetzlichen Rentenversicherung an-
gepasst. 

Die bisher gültigen festen Beitragszuschussklassen 
werden durch einen steigenden linearen Beitrags-
zuschuss entsprechend des sinkenden Einkommens 
ersetzt. Der monatliche Höchstzuschuss beträgt  
155 € bezogen auf den für 2021 geltenden Alters-
kassenbeitrag in Höhe von 258 € je Monat.  

Die Feststellung des Beitragszuschusses wird an-
hand des aktuellen Einkommensteuerbescheides 
festgesetzt. Das Jahreseinkommen für den Zuschuss 
wird aus allen positiven Einkünfte, die in dem Be-
scheid aufgeführt sind, ermittelt. Bei Ehepaaren wird 
das ermittelte Gesamteinkommen jeweils zur Hälfte 
auf die beiden Ehepartner aufgeteilt. Positive Ein-
künfte können nicht mit anderen negativen Einkünf-
ten verrechnet werden. 

Für mitarbeitende Familienangehörige können 
ebenfalls Beitragszuschüsse in Höhe von 50% in An-
spruch genommen werden, wenn der beitrags-
pflichtige Landwirt/in zuschussberechtigt ist. 

Der Antragsteller hat Mitwirkungspflicht. Neue Be-
scheid müssen immer unverzüglich zur Alterskasse 
versendet werden. Weiterhin muss der Antragsteller 
die Alterskasse über Änderungen der persönlichen 
sowie betrieblichen Verhältnisse informieren. 

Bereits bestehende Anträge auf Beitragszuschuss 
werden nach Aussage der SVLFG automatisch auf 
die neue Berechnung umgestellt und die Beitrags-
zahler informiert. Neue Anspruchsberechtigte kön-
nen den Zuschuss ab März 2021 beantragen. Wird 
der Antrag bis spätestens zum 31.07.2021 gestellt, 
ist ein Beitragszuschuss noch rückwirkend ab In-
krafttreten der Neuregelung möglich.  

Bei späterer Antragstellung erfolgt eine Gewährung 
erst ab dem Kalendermonat der Antragstellung. 

Den Antrag finden Sie unter www.svlfg.de/beitrags-
zuschuss . 

Bundeswaldprämie für stark betroffene Wald-
besitzer 

In einer Pressemitteilung vom 17.11.2020 hat die 
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, 
Julia Klöckner, eine Förderrichtlinie für die Forstbe-
triebe, die durch Waldschäden und Corona stark ge-
troffen sind, mit einem Volumen von 500 Mio. Euro 
erlassen. Eine sogenannte Nachhaltigkeitszertifizie-
rung nach den Programmen der PEFC oder FSC ist 
Voraussetzung für den Erhalt der Prämie (Waldprä-
mie). 

Die Prämie beträgt mindestens 100 € je Hektar und 
richtet sich an private und kommunale Waldbesit-
zer. Die Anträge können bis zum 30.10.2021 aus-
schließlich online gestellt werden (www.bun-
deswaldprämie.de) Die Auszahlung der Prämie 
muss bis Ende 2021 abgeschlossen sein, da es sich 
um Mittel aus dem Corona-Konjunkturprogramm 
handelt. 

Kassenführung 

Nichtbeanstandungsfrist der Länder bei Kassen 
läuft ab! 

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an 
digitalen Grundaufzeichnungen (sog. Kassengesetz) 
wurde der Einsatz einer zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung (TSE) zum Schutz der Kassen-
aufzeichnungen grundsätzlich mit Wirkung zum 
01.01.2020 eingeführt. Grundsätzlich deshalb, da 
nach einer erstmaligen Fristverlängerung bis zum 
30.09.2020 die zweite Fristverlängerung zum 
31.03.2021 ausläuft. 

Hintergrund: Innerhalb der gewährten Frist sind 
die Finanzverwaltungen angewiesen, Kassensys-
teme bis zum 31.03.2021 auch weiterhin nicht zu 
beanstanden, wenn:  

� die TSE bei einem Kassenfachhändler, einem 
Kassenhersteller oder einem anderen Dienst-
leister bis zum 30.09.2020 nachweislich verbind-
lich bestellt (und in einigen Ländern gilt zusätz-
lich: den Einbau verbindlich in Auftrag gegeben 
hat) oder  

� der Einbau einer cloudbasierten TSE vorgese-
hen, eine solche jedoch nachweislich noch nicht 
verfügbar ist. 
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Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern ist 
hierfür nicht erforderlich. Vielfach wird es nicht 
möglich sein, diese Vorgaben fristgerecht umzuset-
zen, wenn ein cloudbasierter Einbau ansteht. Dies 
deshalb, da die Lösungen einer cloudbasierten TSE 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) zertifiziert werden müssen (bis zum 
19.02.2021 ist nur die cloudbasierte TSE-Lösung der 
Anbieter Deutsche Fiskal/D-Trust durch das BSI zer-
tifiziert worden.) 

Praxishilfe: Betroffene Unternehmen sollten umge-
hend ein Antrag nach § 148 Abgabenordnung zur 
Verlängerung der Frist beim zuständigen Finanzamt 
stellen. Der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks hat dazu auf seiner Homepage eine detail-
lierte Praxishilfe eingestellt. 

Hinweis 

Betriebe mit einer ungeschützten Kasse laufen 
Gefahr, nach diesem Zeitpunkt, nicht rechtmäßig 
zu handeln mit der Folge von drohenden Schät-
zungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren. 

Einkommensteuer 

Corona-Krise: Besteuerung von Mieteinkünften 
bei Ausbleiben von Mieteinnahmen 

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat in 
ihrer Verfügung vom 02.12.2020 erläutert, wie zu 
verfahren ist, wenn bei einem Vermietungsobjekt 
die Miete in einer finanziellen Notsituation auf-
grund der Corona-Krise ganz oder teilweise erlassen 
wird. 

Ein zeitweiser oder vollständiger Mieterlass auf-
grund der finanziellen Notsituation des Mieters als 
Folge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
führe nicht grundsätzlich zu einer Veränderung der 
vereinbarten Miete und habe folglich auch keine 
Auswirkungen auf die bisherige Beurteilung des 
Mietverhältnisses im Rahmen der verbilligten Ver-
mietung. Insbesondere werde hierdurch nicht erst-
malig der Anwendungsbereich der verbilligten Ver-
mietung eröffnet. Erfüllte hingegen das Mietver-
hältnis bereits vor dem ganzen oder teilweisen Mie-
terlass die Tatbestandsvoraussetzungen für die Kür-
zung des Werbungskostenabzugs, verbleibe es da-
bei. 

 

Erlässt der Vermieter der im Privatvermögen gehal-
tenen und nicht Wohnzwecken dienenden Immobi-
lie aufgrund einer finanziellen Notsituation des Mie-
ters die Mietzahlung zeitlich befristet ganz oder teil-
weise, führe dies nicht ohne Weiteres zu einem erst-
maligen Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht 
des Vermieters für dessen Einkünfte. Die Regelung 
sei auch auf Pachtverhältnisse anzuwenden. War für 
das Mietverhältnis bereits vor dem ganzen oder teil-
weisen Mieterlass das Vorliegen der Einkünfteerzie-
lungsabsicht zu verneinen, verbleibe es bei dieser 
Entscheidung. 

Hinweis 

Die Verfügung ist auf Bund- und Länderebene be-
sprochen, was zu einer bundesweiten Anwendung 
führt. 

Steuerliche Erleichterungen für freiwillige Hel-
fer in Impfzentren 

Bund und Länder haben sich auf eine steuerliche 
Entlastung von freiwilligen Helfern in Impfzentren 
festgelegt. Die freiwilligen Helfer können nun vom 
Übungsleiter- oder vom Ehrenamtsfreibetrag profi-
tieren, wonach Vergütungen für bestimmte Tätig-
keiten bis zu einem festgelegten Betrag steuerfrei 
sind. Hierauf macht das Finanzministerium des Lan-
des Baden-Württemberg aktuell aufmerksam.  

� Für all diejenigen, die direkt an der Impfung be-
teiligt sind – also in Aufklärungsgesprächen o-
der beim Impfen selbst – gilt der „Übungs-
leiterfreibetrag“ (auch Übungsleiterpauschale 
genannt). Diese Regelung gilt für Einkünfte in 
den Jahren 2020 und 2021. Der Übungsleiter-
freibetrag lag 2020 bei 2.400 Euro, 2021 wurde 
er auf 3.000 Euro jährlich erhöht. Bis zu dieser 
Höhe bleiben Einkünfte für eine freiwillige Tä-
tigkeit steuerfrei. 

� Wer sich in der Verwaltung und der Organisa-
tion von Impfzentren engagiert, kann den  
„Ehrenamtsfreibetrag“ (auch Ehrenamtspau-
schale genannt) in Anspruch nehmen. Für das 
Jahr 2020 betrug er bis zu 720 Euro, seit 2021 
sind bis zu 840 Euro steuerfrei. 

Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtsfreibetrag 
greifen lediglich bei Vergütungen aus nebenberuf-
lichen Tätigkeiten. Dies ist i. d. R. der Fall, wenn sie 
im Jahr nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit ei-
ner vergleichbaren Vollzeitstelle in Anspruch neh-
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men. Dabei können auch solche Helfer nebenberuf-
lich tätig sein, die keinen Hauptberuf ausüben, etwa 
Studenten oder Rentner. Zudem muss es sich beim 
Arbeitgeber oder Auftraggeber entweder um eine 
gemeinnützige Einrichtung oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts (z. B. Bund, Länder, 
Gemeinden) handeln. 

Der Übungsleiter- und der Ehrenamtsfreibetrag sind 
Jahresbeträge, die einmal pro Kalenderjahr gewährt 
werden. Bei verschiedenen begünstigten Tätigkei-
ten müssen die Einnahmen zusammengerechnet 
werden. 

Nutzungsdauer von Computerhardware und 
Software herabgesetzt 

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben 
vom 26.02.2021 Änderungen zur Nutzungsdauer 
von Computerhard- und software veröffentlicht. Die 
Finanzverwaltung akzeptiert demnach in Gewinner-
mittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2020 enden, eine Nutzungsdauer von einem 
Jahr. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Grunds-
ätze in den Gewinnermittlungen nach dem 
31.12.2020 auch auf entsprechende Wirtschaftsgü-
ter angewandt werden, die in früheren Wirtschafts-
jahren angeschafft oder hergestellt wurden und bei 
denen eine andere als die einjährige Nutzungsdauer 
zugrunde gelegt wurde. Auch gilt diese Regelung 
für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, die zur 
Einkünfteerzielung verwendet werden, ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2021 entsprechend. Welche 
Wirtschaftsgüter der Begriff „Computerhardware“ 
umfasst und wie diese definiert sind, ist in dem 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums ausge-
führt. 

 

Ist eine teilweise Schätzung bei der Anerken-
nung der Fahrtenbuchmethode zulässig? 

Für die Ermittlung der Kosten für die private Pkw-
Nutzung ist sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei 
Selbstständigen grundsätzlich die 1 %-Methode o-
der alternativ ein ordnungsgemäß geführtes Fahr-
tenbuch anzuwenden. Was aber passiert, wenn dem 
Arbeitnehmer ein Fahrzeug des Arbeitgebers zur 
Verfügung gestellt wird und er den Kraftstoff aus ei-
ner Tankstelle des Unternehmers ohne Nachweis 
der Mengen und der Kosten tanken kann? Dieses 
Problem lösten in einem Unternehmen die betroffe-
nen Arbeitnehmer dadurch, dass sie in einem Fahr-
tenbuch alle privaten Fahrten aufzeichneten und für 
die Benzinkosten eine Schätzung anhand der Ver-
brauchswerte der Pkw-Marke und der monatlichen 
Durchschnittspreise für den Treibstoff vornahmen. 
Aufgrund dieser Schätzungen und der weiteren tat-
sächlich angefallenen Aufwendungen (Leasingra-
ten, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung usw.) wurden 
dann die Kosten für die Privatfahrten ermittelt. Die 
Fahrten zwischen der Wohnung und der Tätigkeits-
stätte wurden pauschal mit 0,03 % des Listenpreises 
per Monat angesetzt. Das Finanzamt nahm aber die 
1 %-Methode als Wert für die private Pkw-Nutzung 
an, weil ein wesentlicher Teil der Kosten nicht durch 
Belege nachgewiesen wurde.  

Das dagegen angerufene Finanzgericht München 
sah den Fall anders. Wenn in diesem Fall die Ver-
brauchswerte nach der höchsten Schätzung (Stadt-
verkehr) angesetzt würden und die durchschnittli-
chen Benzinpreise angemessen dokumentiert wür-
den, dann sei auch die Fahrtenbuchmethode hier 
zulässig. Die Teilschätzung führt dann nach Auffas-
sung des Gerichts nicht insgesamt zur Verwerfung 
der Fahrtenbuchmethode. Die Entscheidung ist aber 
vom Finanzamt angefochten worden. 

Durch angemietetes Arbeitszimmer Steuern 
sparen 

Nicht immer ist für das Arbeiten im „Homeoffice“ 
zuhause genug Platz oder Ruhe. Wer einen außer-
häuslichen Büroplatz mietet, kann die Kosten dafür 
steuerlich absetzen. 

Kosten entstehen für Arbeitnehmer, die ein externes 
Arbeitszimmer angemietet haben. Das kann z. B. ein 
Zimmer in einer Pension oder einem Hotel sein, die 
diesen Service anbieten. In solchen Fällen ist der 
Werbungskostenabzug nicht auf die sog. Home-
office-Pauschale von 5 Euro am Tag, maximal 600 
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Euro im Jahr, begrenzt, sondern es dürfen die hier-
für tatsächlich entstandenen Kosten steuerlich ab-
gesetzt werden. 

Zusätzlich dürfen auch noch die tatsächlichen Fahrt-
kosten zu diesem außerhäuslichen Arbeitszimmer 
und die Verpflegungsmehraufwendungen bei einer 
Abwesenheit von wenigstens 8 Stunden von der ei-
genen Wohnung und dem betrieblichen Büro ange-
setzt werden. Bei einer Abwesenheit von 8 Stunden 
darf eine Verpflegungspauschale von 14 Euro pro 
Tag als Werbungskosten angesetzt oder vom Ar-
beitgeber steuerfrei erstattet werden. Wird die Fahrt 
zum außerhäuslichen Arbeitszimmer mit dem eige-
nen Pkw absolviert, dürfen dafür 30 Cent je gefah-
renem Kilometer angesetzt werden, d. h., dass hier 
im Gegensatz zur Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte 
beim Arbeitgeber die Hin- und die Rückfahrt zählt. 

Wichtig ist, dass genau dokumentiert wird, an wel-
chen Tagen mit Angabe der Uhrzeiten ein außer-
häusliches Arbeitszimmer genutzt, an welchen Ta-
gen von zu Hause ausgearbeitet und ggf. wann ins 
betriebliche Büro gefahren wurde. Das sollte mög-
lichst zeitnah erfolgen, da es später kaum noch 
nachvollziehbar ist und die korrekte Anfertigung ei-
nes Nachweises ansonsten erheblich erschwert. 

Gewinn mit Kryptowährung kann steuerpflich-
tig sein 

Gewinne aus der Spekulation mit digitalen Devisen 
sind nicht unbedingt steuerfrei. Wenn ein Anleger z. 
B. Bitcoins innerhalb eines Jahres nach dem Kauf mit 
Gewinn verkauft, werden diese von den Finanzbe-
hörden als private Veräußerungsgewinne bewertet.  

Die Gewinne unterliegen dann dem regulären Ein-
kommensteuersatz. Nur Gewinne unterhalb einer 
Freigrenze von 600 Euro sind für den Anleger im 
Rahmen privater Veräußerungsgeschäfte steuerfrei. 
Wenn der Gewinn diese Grenze übersteigt, ist je-
doch der gesamte Gewinn steuerpflichtig. 

Reparatur eines privaten Kfz - Keine Steuerer-
mäßigung für haushaltsnahe Handwerkerleis-
tungen 

Unter die 20 %-ige Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Handwerkerleistungen fällt nicht die Re-
paratur eines privaten Kfz in einer „Werkstatt“. 
Haushaltsnahe Handwerkerleistungen seien nur sol-
che, die typischerweise dem Wohnen in einem 
Haushalt dienen, wie etwa das Streichen von  
Wänden oder die Reparatur der Heizungsanlage. 

Die Reparatur eines Pkw diene nicht dem Wohnen 
in einem Haushalt, sondern der Fortbewegung vom 
oder zum Haushalt. So entschied das Finanzgericht 
Thüringen. 

Diese Begründung ist jedoch nicht schlüssig. Haus-
haltsnahe Handwerkerleistungen umfassen hand-
werkliche Tätigkeiten für renovierungs-, erhaltungs-
, und Modernisierungsmaßnahmen, die in einem in-
ländischen oder EU-/EWR-Haushalt des Steuer-
pflichtigen erbracht werden. Wenn dem so wäre, 
würden Bescheinigungen „für amtliche Zwecke“ 
durch Handwerker erstellt, nicht berücksichtigungs-
fähig, was sie jedoch sind. 

Notwendigkeit einer Einkommensteuererklä-
rung wegen Bezugs von Kurzarbeitergeld 

Der Bezug von Kurzarbeitergeld kann für viele Ar-
beitnehmer in 2021 erstmalig zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung für das Jahr 2020 führen. 
Das Bayerische Landesamt für Steuern wies darauf 
hin, dass eine Einkommensteuererklärung abzuge-
ben ist, wenn in 2020 Lohnersatzleistungen von 
mehr als 410 Euro zugeflossen sind. Es empfiehlt 
sich daher rechtzeitig zu prüfen, ob für das Jahr 
2020 eine Einkommensteuererklärung abgegeben 
werden muss. Dabei ist zu beachten, dass die Abga-
befrist für steuerlich nicht beratene Bürger der 
02.08.2021 ist. 

Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung 
steuerfrei - dies gilt ebenso für die Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld, zum Saison-
Kurzarbeitergeld und zum Transferkurzarbeitergeld 
bis zu einer gewissen Höhe. Lohnersatzleistungen, 
wie z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld 
oder Verdienstausfallentschädigungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz, unterliegen jedoch dem 
Progressionsvorbehalt. D. h., diese Leistungen wer-
den im Einkommensteuerveranlagungsverfahren 
bei der Ermittlung des individuellen Steuersatzes 
einbezogen. Dieser individuelle Steuersatz wird je-
doch nur auf das tatsächlich steuerpflichtige Ein-
kommen (also ohne Kurzarbeitergeld und etwaige 
andere Lohnersatzleistungen) angewendet. 
Dadurch ergibt sich ein höherer Steuersatz für das 
restliche Einkommen, wodurch es zu Steuernach-
zahlungen kommen kann. 
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Arbeits-/Sozialrecht 

Statt Arbeitslohn gewährte Tankgutscheine und 
Werbeeinnahmen unterliegen der Beitrags-
pflicht 

Das Bundessozialgericht entschied, dass Tankgut-
scheine über einen bestimmten Euro-Betrag und 
Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen 
auf privaten Pkw, die als neue Gehaltsanteile an 
Stelle des Bruttoarbeitslohns erzielt werden, sozial-
versicherungspflichtiges Arbeitsentgelt sind und 
damit der Beitragspflicht unterliegen. 

Im Streitfall vereinbarte eine Arbeitgeberin mit ihren 
Arbeitnehmern im Rahmen einer sog. Nettolohnop-
timierung im Jahr 2010 individuelle Bruttoentgelt-
verzichte zwischen 249 und 640 Euro im Monat bei 
gleichbleibender Arbeitszeit. Die bisherige Brutto-
vergütung wurde zur Berechnung künftiger Ge-
haltsansprüche weitergeführt, gleichzeitig wurden 
"neue Gehaltsanteile" u. a. in Form von monatlichen 
Tankgutscheinen von 40 Euro und Mietzahlungen 
für die Bereitstellung von Werbeflächen in Höhe von 
21 Euro im Monat vereinbart. Der beklagte Renten-
versicherungsträger forderte nach einer Betriebs-
prüfung von der Arbeitgeberin Sozialversicherungs-
beiträge nach. Das Bundessozialgericht gab der Re-
vision des Rentenversicherungsträgers statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zivilrecht 

WEG: Auch während Corona-Pandemie „Geis-
terversammlung“ nicht rechtmäßig 

Während der Corona-Pandemie können für Eigen-
tümerversammlungen Einschränkungen gelten. Al-
lerdings kann ein Verwalter sich nicht nur selbst ein-
laden. Beschlüsse, die nur in Anwesenheit des Ver-
walters und maximal einer weiteren Person gefasst 
werden, sind nichtig. So entschied das Amtsgericht 
Bad Schwalbach. 

Corona-bedingte Betriebsschließung - Gastwirt 
bekommt von Versicherung keine Entschädi-
gung 

Obwohl er eine Versicherung gegen infektionsbe-
dingte Betriebsschließungen abgeschlossen hatte, 
bekommt ein Gastwirt daraus keine Entschädigung 
für seine coronabedingten Umsatzausfälle. So ent-
schied das Landgericht Frankenthal. 

Ob eine Versicherung für die Folgen von Corona 
zahlen müsse, hänge in jedem Einzelfall vom ge-
nauen Wortlaut der Versicherungsbedingungen ab. 
Wenn diese eine Zahlung nur vorsehen, wenn be-
stimmte, im Text namentlich aufgezählte Krankhei-
ten und Erreger ausbrechen, müsse das Coronavirus 
in der Aufzählung erwähnt sein. Andernfalls stehe 
dem Versicherungsnehmer keine Versicherungsleis-
tung zu. 


